
Der Ausschuß empfiehlt, der Drucksache Nr. 116 a - das war der 
Antrag der Fraktion der PDS auf Errichtung eines Verfassungsge
richtes - nicht zuzustimmen. Das hat folgende Motivation:

Bekanntlich hat die Volkskammer selbst Gründe gesetzt für 
das Installieren einer Form der Verfassungsgerichtsbarkeit und 
Verfassungsgesetzlichkeit. Das war in unseren eigenen Be
schlüssen implizit enthalten. Bekanntlich war in der Regie
rungserklärung eine gleichgerichtete Aussage enthalten. Auf 
Grund dessen, daß in dieser Hinsicht nichts geschehen war, hat 
die Fraktion der PDS den Gesetzentwurf eingebracht. Sie wis
sen, wann er erörtert worden ist.

Es hat in der Aussprache zu diesem Gesetzentwurf, soweit mir 
das erinnerlich ist, keine Einwände gegen das inhaltliche Anlie
gen gegeben, etwas für das Problem der Verfassungsgesetzlich
keit in unserem Lande zu tun; denn abgesehen von dem formel
len Gebot, das sich aus unseren eigenen Entscheidungen ergibt, 
gibt es ganz reale Bedürfnisse, die sich im normalen Rechtspro
zeß, im politischen und staatlichen Funktionieren unseres Lan
des ergeben haben. Dieses Bedürfnis ist an einer ganzen Reihe 
von Anträgen sichtbar geworden, die an die Kammer, an das Prä
sidium der Volkskammer, an den Ausschuß für Verfassung und 
Verwaltungsreform gerichtet worden sind, Meinungen zur Ver
fassungsmäßigkeit dieser oder jener Maßnahme zu bilden. Hier 
eine Auflistung vorzunehmen ist gar nicht notwendig.

In der Plenardebatte hat es sich ergeben, daß der Zeitpunkt, zu 
em das Gesetz eingebracht worden ist, wenig geeignet er

scheint, daß noch ein Verfassungsgericht gebildet werden kann. 
Es wurde darauf verwiesen, daß es organisatorische, technische 
und auch personelle Gründe gibt, die es als nicht mehr sinnvoll 
erscheinen lassen, ein solches Gericht zu etablieren.

Auf Grund der Überweisung des Gesetzentwurfes auch an den 
Ausschuß Deutsche Einheit wurde dort das Problem erörtert, 
der Intention des Entwurf im Kern zugestimmt und eine Emp
fehlung gegeben, der Ausschuß für Verfassung und Verwal
tungsreform möge prüfen, in welcher Weise dem Problem der 
Verfassungsgesetzlichkeit unter den obwaltenden Bedingungen 
Rechnung getragen werden könne.

Im Ausschuß hat es darüber intensive Beratungen gegeben. 
Wir haben einen Konsens in folgender Weise erzielt:

Erstens, daß wir der Meinung sind, daß es aus diesen genann
ten Gründen - sie sind auch in der Drucksache Nr. 116 a genannt 
- nicht mehr zweckmäßig ist, ein Verfassungsgericht einzurich
ten ; zweitens, daß wir aber gute Gründe sehen, uns eine Struktur 
zu schaffen, eine Organisationsform zu geben innerhalb des 
Ausschusses für Verfassung und Verwaltungsreform, in der wir 
die real aufgetretenen Fragen einer Erörterung, einer Behand-

__ung, einer Bewertung zuführen wollen. Das soll geschehen im
Rahmen eines Unterausschusses, für dessen Bildung die Ge
schäftsordnung der Volkskammer die Möglichkeit bietet.

Ich darf Sie darauf hinweisen, daß sich der Ausschuß mit der 
Art und Weise, wie dieser Unterausschuß arbeiten sollte, be
schäftigt hat. Er hat sich eine Ordnung erarbeitet, sie auch dem 
Präsidium der Volkskammer zugeleitet, so daß wir hoffen, daß 
dieser Unterausschuß, der in seiner gesamten Stellung inner
halb des Ausschusses für Verfassung und Verwaltungsreform 
zu sehen ist, kein eigenes Organ darstellt, das bewegen wird, wo
von wir glauben, daß es zu tun nötig und möglich ist, so daß also 
die Intention des ursprünglichen Antrages in Drucksache 
Nr. 116a unter den Bedingungen, wie wir sie gegenwärtig sehen, 
aufgehoben zu sein scheint in unserem Beschlußvorschlag und 
in dem, was ich begründend und erläuternd dazu gesagt habe. 
Danke schön.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Der Sachinhalt des Beschlußvorschlages des 
Ausschusses besagt, daß dieser Gegenstand nicht mehr gesetz
lich geregelt werden soll. Das ist Ihnen in Drucksache Nr. 116a

mitgeteilt worden. Die Fragen des Unterausschusses sind Sa
chen, die der Ausschuß Verfassung und Verwaltungsreform in 
eigener Regie regelt.

Wer stimmt dem Beschlußvorschlag in Drucksache Nr. 116a 
zu - den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Kei
ne Gegenstimme. Wer enthält sich der Stimme? - Es gibt vier 
Stimmenthaltungen.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8:

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Verfassung und 
Verwaltungsreform
Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes vom 17. Mai 1990 über 
die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise in 
der DDR
(Kommunalverfassung)
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 142 a).

Ich bitte den Vertreter des Ausschusses für Verfassung und 
Verwaltungsreform, das Wort zur Begründung zu nehmen. Bitte 
schön. Wer ist das?

Tut mir leid, der Einbringer ist nicht da. Damit kann der Tages
ordnungspunkt 8 jetzt nicht behandelt werden.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9:

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
Gesetz über die Arbeitsrechtsverhältnisse im öffentlichen 
Dienst und die Ausschreibung von Arbeitsstellen für lei
tende Bedienstete 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 78a).

Der Vorsitzende des Innenausschusses, der Abgeordnete 
Brinksmeier, hat das Wort. Hier gilt das gleiche wie beim vorigen 
Tagesordnungspunkt.

Darf ich fragen, ob der Abgeordnete Thietz hier im Raum ist? - 
Ja.

Dann rufe ich jetzt den Tagesordnungspunkt 10 auf:

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses, 
betreffend rechtsstaatliche Verfahren gegen Personen we
gen Verdachts auf terroristische Verbrechen 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 97 a).

Als Vertreter des Rechtsausschusses spricht der Abgeordnete 
Thietz.

Thietz, Berichterstatter des Rechtsausschusses:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! An der Beschluß
vorlage sehen Sie, daß der Rechtsausschuß Ihnen empfiehlt, die
sem Antrag nicht zuzustimmen. Das hat aber verständlicherwei
se, wie Sie aus der Begründung ersehen können, nichts damit zu 
tun, daß dieser Antrag damals nicht berechtigt gewesen wäre. Er 
war sogar sehr berechtigt. Aber inzwischen ist viel Zeit vergan
gen, und das Problem hat sich von selbst erledigt dadurch, daß 
die Terroristen übergeben worden sind, wie Sie wissen, auf eige
nen Wunsch. In der Begründung ist auch noch ergänzend ausge
führt worden, daß es bei der Erörterung dieses Problems doch 
einige problematische Stellen gegeben hat hinsichtlich: Dürfen 
Sie ausgeliefert werden? Ist die Bundesrepublik Ausland? Ist sie 
es nicht? Haben sie die Staatsbürgerschaft erworben?

Aber zum Glück sind wir dieser Überlegung ledig, und ich hof
fe, Sie stimmen allgemein zu, daß wir dann diesen Antrag ableh
nen, da eine Zurückziehung durch unsere Fraktion nach der 
1. Lesung nicht mehr möglich war. - Ich bedanke mich.

(Vereinzelt Beifall)
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